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1. RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind folgende Dokumente: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 

(BGBl. I, S. 2414), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBL. I, S. 

2585) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom 23. Januar 1990 

(BGBl. I,   S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I, 

S. 466). 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(PlanZV90) vom 18.12.1990 (BGBl.I. S58) 

 

Die vorstehenden gesetzlichen Grundlagen gelten jeweils in der Fassung der, für diesen Vorhaben 

bezogenen Bebauungsplan geltenden, letzten Änderung. 

 

Für das Gebiet wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes (Bebauungsplan Nr. 103-5 „Südlich 

Burger Straße / Ihleburger Straße“) bereits am 06.12.2007 beschlossen.  An der Aufstellung dieses B-

Planes wurde jedoch bisher nicht gearbeitet. Es besteht kein Planungsrecht für gewerbliche und 

sonstige Nutzungen.  

Mit Datum vom 16.03.2010 wurde ein Antrag zur Einleitung eines Satzungsverfahrens zu einem 

Vorhaben bezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB mit der Zielstellung gestellt, eine Freiflächen-

Photovoltaik-Anlage in einem Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 103-5 zu errichten. Im Ergebnis 

der Prüfung dieses Antrages fasste der Stadtrat am 24.06.10 den Beschluss zur Einleitung des 

Satzungsverfahrens zur Aufstellung eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes. Inhalt und 

Darstellung des Bebauungsplanes entsprechen dem § 9 BauGB und der Bau NVO. Gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB steht der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung der 

Landeshauptstadt Magdeburg nicht entgegen. Allerdings kann der B-Plan nicht aus dem 

Flächennutzungsplan der Stadt Magdeburg, Stand 2005 7. Änderung, entwickelt werden, da ein 

Sondergebiet geplant wird. Der Flächennutzungsplan muss dementsprechend geändert werden. 

Aufgrund der derzeitigen Handlungseinschränkung des hierfür zuständigen Stadt-Umland-Verbandes 

kann das notwendige Änderungsverfahren nicht im Parallelverfahren durchgeführt werden, weil die 

notwendigen Beschlüsse nicht durch die Zweckverbandsversammlung gefasst werden können. Damit 

kommt nur ein Verfahren nach § 8 Abs. 4 BauGB in Frage, d.h., ein vorzeitiger Bebauungsplan in 

Bezug auf einen gemeinsamen Flächennutzungsplan. 
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Nach erfolgtem Satzungsbeschluss über den Vorhaben bezogenen B-Plan 103-5.1 “August-Bebel-

Damm 17“ muss der derzeitige Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg geändert 

werden. 

Der Bebauungsplan wird dann zur Genehmigung beim Landesverwaltungsamt eingereicht. 
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2. GELTUNGSBEREICH 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103-5.1 „August-Bebel-Damm 17“ umfasst eine 

Fläche von ca. 80.770 m² als Teilfläche aus dem Flurstück 10188 (Flur 204). Das Flurstück 10188 der 

Flur 204 wurde zerlegt in die Flurstücke 10536 und 10539. Beplant ist folgender Bereich: Flur 204, 

Flurstück 10536. 
 

Er wird umlaufend umgrenzt: 

- im Nordwesten durch das Flurstück 10260  

- im Nordosten durch das Flurstück 10626 

- im Osten durch die Flurstücke 905/65 und 916/65 und 10140  

- im Norden durch die Flurstücke 916/65 und 10144 

- im Osten durch das Flurstück 10140 

- im Süden durch die Flurstücke  10137, 10521 und 972 

- im Südwesten durch die Teilfläche B aus dem Flurstück 10188. 

 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand im Stadtteil Gewerbegebiet Nord südlich der 

Burger Straße, westlich der Straße August-Bebel-Damm. Unmittelbar angrenzend befinden sich 

östlich und zum Teil nordöstlich das Gelände des technischen Polizeiamtes, südlich und südwestlich 

das Straßenbahndepot der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Im wirksamen Flächennutzungsplan der 

Stadt Magdeburg ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche gemäß § 1 Abs. 3 Bau NVO 

ausgewiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 103-5.1  erstreckt sich auf die Gemarkung Magdeburg 

Flur 204, Teilfläche aus Flurstück 10188. Die Fläche befindet sich im Privatbesitz.  

 

 

 

3. ZIELE UND ZWECKE DES BEBAUUNGSPLANES 
 

Auf der Industriebrache August-Bebel-Damm 17 in Magdeburg soll auf einer Teilfläche des 

Flurstückes 10188 (Flur 204) eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtenergieleistung 

von 3500 kW/h errichtet werden. Photovoltaikanlagen können in gewerblichen Baugebieten gem. §§ 

30, 34 BauGB zugelassen werden. Ein entsprechender Bauantrag wurde mit der 

Baugenehmigungsnummer 091/B-EK/6322/10 genehmigt. Gemäß Energieeinspeisegesetz ist für die 

Einspeisung des erzeugten Stromes ein beschlossener Bauleitplan erforderlich. Aus diesem Grund 
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wurde der Vorhaben   bezogene Bebauungsplan Nr. 103-5.1 aufgestellt. Entsprechend der Eigenart 

der geplanten Nutzung  Photovoltaikanlage ist die Änderung der im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Nutzung von „gewerbliche Baufläche“ in „sonstiges Sondergebiet, Gebiete für 

Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und 

Sonnenenergie, dienen“, notwendig.  Eine Änderung des Flächennutzungsplanes wird erforderlich. 

Der Bebauungsplan 103-5.1 wird in einem eigenständigen Verfahren aufgestellt. Der 

Ursprungsbebauungsplan 103-5 „Südlich Burger Straße/ Ihleburger Straße“ muss in seinen Grenzen 

geändert werden und kann nachfolgend ohne diese Fläche zu Ende geführt werden. 

 

 

 

4. ANGRENZENDE STRUKTUREN 
 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Teil des Stadtteiles Gewerbegebiet Nord westlich der 

Straße „August-Bebel-Damm“ in direkter Nachbarschaft des technischen Polizeiamtes, eines 

Straßenbahndepots der Magdeburger Verkehrsbetriebe und von Einrichtungen der Städtischen Werke 

Magdeburg. Diese Fläche ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Es 

befindet sich keine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe.  

 

  

 

 

5. DAS PLANGEBIET 
 

Das Plangebiet als Teilfläche des Flurstückes 10188 (Flur 204) mit einer Größe von ca. 8 ha ist 

derzeit ungenutzt. Das Gebiet weist für das Vorhaben „Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-

Anlage“  sehr günstige Voraussetzungen auf:  

 Im Flächennutzungsplan der Stadt Magdeburg ist das Areal als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesen,  

 alle benötigten Erschließungen sind bereits vorhanden,  

 die erzeugte Elektro-Energie kann unmittelbar eingespeist werden  

 und es befindet sich in unmittelbarer Nähe keine Wohnbebauung, die durch das Vorhaben 

gestört werden könnte.  

Abgesehen von einer größeren leer stehenden Halle befinden sich keine Gebäude im Plangebiet. Es 

ist im Moment als Industriebrache einzustufen.  
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Vorhandene Müll- und Bauschuttablagerungen sowie Bebauungsreste werden im Rahmen der 

geplanten Maßnahme ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder entsorgt. Die evtl. gering 

anfallenden Bodenmassen aus Begradigungsmaßnahmen verbleiben am Ort. 

Vorhandene befestigte Wege aus der vorherigen industriellen Nutzung bleiben nur noch als Hauptweg 

erhalten.  

Die sich auf dem Restgrundstück des Flurstückes 10188 außerhalb des Geltungsbereiches dieses 

Bebauungsplanes befindliche Betriebsstätte und die SWM-Station sollen weiter genutzt werden. Als 

südlich/ südwestliche Begrenzung ist eine befestigte Hauptzufahrt vom August-Bebel-Damm her 

vorhanden. Diese private Hauptzuwegung wird von allen Nutzern des bisherigen Gesamtflurstückes 

10188 und den Eigentümern der Flurstücke 65/16, 941/65 und 943/65 genutzt und ist notariell 

abgesichert.  

Im Plangebiet befinden sich zum Teil bedeutende Leitungen der Städtischen Werke Magdeburg, die 

nicht überbaut werden dürfen. Sie liegen innerhalb der Distanzstreifen des Planes. Diese 

Leitungsrechte  wurden ebenfalls notariell gesichert. Die in Betrieb befindlichen Anlagen und 

Leitungen sind während der zukünftigen Nutzung und bei Umbauarbeiten in ihrem Bestand und 

Betrieb zu schützen. 
 

Das Plangebiet liegt als ebenes Gelände, wie auch die angrenzenden Flurstücke,  in einer Höhe von 

ca. 43,5 m über NHN.  

Beim Plangebiet handelt es sich um eine Konversionsfläche aus wirtschaftlicher oder militärischer 

Nutzung im Sinne des § 32 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 bzw. § 11 Abs.4 Nr. 2 EEG 2004.   

Historisch ist belegt, dass die heutige Planfläche schon früher zur Energiegewinnung genutzt wurde. 

Vor 1939 befanden sich am Ort Industriebauten, in welchen Synthesegase und flüchtige 

Kohlenwasserstoffe zur Benzinherstellung gewonnen wurden. Dies wurde innerhalb des früheren 

Brabag – Unternehmens, mit besonderem historischem Hintergrund, realisiert. Nach der Zerstörung 

durch Kriegseinwirkungen wurde dort die Spaltanlage der damaligen Großgaserei errichtet, womit 

wiederum Grundlagen zur Energieerzeugung hergestellt wurden. 

Nach 1990 wurde auch diese Anlage still gelegt und abgerissen. 

 

 

 

6. STÄDTEBAULICHE GESTALTUNG 
 

Auf dem zu überplanenden Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 103-5.1 „August-Bebel-Damm 17“ 

soll eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Die zur Südseite hin ausgerichteten 
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Module dieser Anlage haben oberirdisch eine maximale Höhe von ca. 2,50m. Damit wird diese Anlage 

nicht städtebaulich wirksam bzw. hat keine negativen Einfluss auf städtebauliche Belange.  

Die zu verwendenden Module selbst werden entspiegelt montiert. 

Durch die geplante Anlage werden keinerlei Immissionen oder andere, die Umwelt negativ 

beeinflussende Beeinträchtigungen hervor gerufen. 

Die neue Versiegelungsfläche wurde als GRZ von 0,153 nachgewiesen. 

Insgesamt wird die Fläche begrünt, wobei der erforderliche, umwelttechnisch auszugleichende 

Flächenanteil wesentlich kleiner nachgewiesen ist, als der hier zur Verfügung stehende. 
 

 

 

 

 

7. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 
 

Leitgedanke für Festsetzungen im Geltungsbereich des vorliegenden Baubauungsplans ist eine 

städtebaulich vertretbare und in ihren Auswirkungen auf die Umwelt ausgewogene Entwicklung des 

Standortes. Die Festsetzungen entsprechen den Zielen der Raumordnung und Landesplanung gemäß 

§ 1 Abs. 4 BauGB. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche 

dargestellt. Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage entspricht im Grundsatz diesen 

Entwicklungsvorgaben. Gemäß der inhaltlichen Vorgaben des § 1 Abs. 6 Bau GB sind die textlichen 

Festsetzungen in der vorgegebenen Reihenfolge begründet. 

 

 
7.1 Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

In unmittelbarer Nähe des Plangebietes befindet sich keine Wohnbebauung, die durch das Vorhaben 

beeinträchtigt werden könnte. Vom geplanten Vorhaben gehen keine negativen Wirkungen auf  die 

Umwelt aus, sh. auch Pkt. 6. 

Öffentliche Belange stehen nicht entgegen. 

 

 

7.2 Soziale und kulturelle Bedürfnisse, Freizeit und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  
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7.3 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die geplante 

Nutzung als Photovoltaikanlage entspricht im Grundsatz diesen Entwicklungsvorstellungen.  Aufgrund 

der Spezifik der geplanten Nutzung ist jedoch die Neufestsetzung der Art der Nutzung im 

Geltungsbereich des B-Planes 103-5.1 als „sonstiges Sondergebiet, Gebiete für Anlagen, die der 

Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, 

dienen“ notwendig. 

Wegen der geringen Bauhöhe der Solarmodule wird das geplante Vorhaben nicht wirksam in Bezug 

auf  die bauliche Gestaltung des Stadtteiles Gewerbegebiet Nord. 

 

 

7.4 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Für den, hier vorliegenden Vorhaben bezogenen Bebauungsplan 103-5.1 wurde eine 

Umweltuntersuchung erstellt, welche die Belange der Umwelt, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege berücksichtigt und die Maßnahmen zum Ausgleich des durch die geplanten 

baulichen Eingriffe veränderten Naturhaushaltes in diesem Bereich ermittelt. Die direkte Gewinnung 

von Elektroenergie aus der Sonnenenergie kann als positiver Beitrag zum Klimaschutz gerechnet 

werden. 

Weitere Ausführungen sind dem Umweltbericht im Teil II der Begründung zum B-Plan enthalten. 

 

 

7.5 Belange der Wirtschaft, Belange der  Versorgung mit Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Das geplante Vorhaben unterstützt die Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung durch 

Bereitstellung mittels umweltfreundlicher Solarenergie erzeugten Stroms.  
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8. ERSCHLIEßUNG 
Sämtliche  normalerweise benötigte Erschließungsanschlüsse bestehen bereits und müssen nicht 

erweitert werden.  

 
Verkehr 
Die Anbindung des Plangebietes erfolgt von der Straße August-Bebel-Damm über die vorhandene 

befestigte private Straße als Hauptzuwegung. Diese vorhandene Straße gewährleistet über 

eingetragene Zugangs- und Zufahrtrechte auch den anderen Anliegern die Zufahrt zu ihren 

Grundstücken. Die Grundstückszufahrt quert ein Steuerkabel der AGM mbH, welches bereits Schutz 

verrohrt ist. Eine Mindestüberdeckung von 1,0 m ist bei einem ggf. vorgesehenen Straßenausbau 

einzuhalten. 

Sämtliche Zufahrten sowie Verkehrsflächen sind gemäß der „Richtlinie über Flächen für die 

Feuerwehr“ herzustellen. 

Die Abstände zwischen den Elementen Reihen sind für eine Brandbekämpfung entsprechend dieser 

Richtlinie herzustellen. 

 

 
Wasserversorgung 
Es ist keine zusätzliche Versorgung des Plangebietes mit Wasser notwendig. 

  
Abwasserentsorgung 
 

Schmutzwasser 

Beim Betrieb der geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage fällt kein Schmutzwasser an. 

 

Regenwasser 

Das anfallende Niederschlagswasser der PV-Anlage wird nicht separat erfasst oder abgeleitet, 

sondern an Ort und Stelle versickert.  

Die Bodenverhältnisse im Planbereich lassen eine Versickerung vor Ort zu.   

 
Löschwasserversorgung 
Die Löschwasserversorgung wird, gemäß Absprache mit der Feuerwehr, über vorhandene Hydranten 

gesichert. Es ist eine Löschwassermenge von mind. 96 m³/h sicherzustellen. 
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Stromversorgung 
Eine Stromversorgung ist nicht notwendig. Zur Erschließung des Solarparks werden 

Elektroverkabelungen der Module verlegt und für den Übergabestandort der künftig produzierten 

Elektro-Energie wird in Abstimmung mit der SWM eine Übergabestation errichtet. Der elektrische 

Anschluss der Übergabestation an bereits im Plangebiet befindliche Kabel erfolgt durch den Neubau 

einer Kabeltrasse.  

 

 

Telekommunikation 
Das Plangebiet benötigt keine derartige Leitung. 

 

 

Abfallbeseitigung 
Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt durch den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb.  

Für die rechtlich und fachlich ordnungsgemäße Entsorgung von evtl. noch im Gründungsbereich 

befindlichen Gebäuderesten sind bereits entsprechende Vereinbarungen getroffen. 

 

 

 

 

9. FLÄCHENBILANZ 
 

Fläche sonstiges Sondergebiet-Nutzung Solarenergie 69.240 m²

Fläche für Versorgungsanlagen 3.110 m²

private Strassen 3.640 m²

private Grünfläche zur Bepflanzung 3.860 m²

private Grünflächen 920 m²

Gesamtfläche 80.770 m²  
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10.  PLANREALISIERUNG 
 

Die Realisierung der Baumaßnahmen des vorliegenden Bebauungsplanes soll möglichst kurzfristig 

erfolgen. Ein entsprechender Bauantrag wurde bereits genehmigt (Nr. 0901/B-EK/6322/10.  

 

  

 

 

 

 

11.  NOTWENDIGKEIT DER ERARBEITUNG EINER 
UMWELTUNTERSUCHUNG   

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß §1 Abs. 5 Ziff. 7 BauGB die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Zur Ergänzung des vorliegenden Bebauungsplanes geschieht dies in Form einer 

Umweltuntersuchung, die die Funktion eines landschaftspflegerischen Begleitplanes erfüllt und somit 

ein Fachgutachten zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege  für das 

Plangebiet darstellt. Sie hat die Aufgabe, ausgehend vom Zustand von Natur und Landschaft 

darzulegen, wieweit die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

berücksichtigt worden sind (§ 7 Abs. 3 NatSchG LSA).  

Der durch die baulichen Maßnahmen zu erwartende Eingriff darf grundsätzlich nicht mehr als 

unbedingt notwendig die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 

beeinträchtigen (§ 9 NatSchG LSA). Es sind deshalb ausgleichende Maßnahmen zur Sicherung des 

Lebensraumes von Pflanzen und Tieren aufzuzeigen. Mit der Erarbeitung des   Umweltberichts gem. 

§ 2a BauGB ist die bauliche Struktur in die sie umgebende Landschaft einzubinden und das Ortsbild 

entsprechend aufzuwerten. Aus ökologischen Gründen sind bei der Auswahl der Bepflanzung 

einheimische, standortgerechte Pflanzenarten zu bevorzugen. Es sind wichtige Lebensräume, auch 

Kleinstlebensräume, für die einheimische Tierwelt mit einem offenen Übergang zu angrenzenden 

Lebensräumen zu schaffen. 

Ausgehend vom gegenwärtigen Zustand des Naturhaushaltes sind die ermittelten und durch 

Festsetzungen des B-Planes gesicherten Maßnahmen darauf gerichtet, die Beeinträchtigung des 

Naturhaushaltes durch die geplante Baumaßnahme so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare 

Beeinträchtigungen müssen durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden. 
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Im vorliegenden Fall lässt sich innerhalb des Plangebietes der erforderliche  Ausgleich der 

Eingriffswirkungen durch entsprechende Pflanzungsmaßnahmen erreichen, weitere Reserveflächen 

für ev. notwendige Ausgleichsmaßnahmen stehen auf dem Grundstück zur Verfügung. 

Die Satzung zum Schutze des Baumbestandes als geschützter Landschaftsbestandteil in der 

Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung vom 22.01.2009 - ist zu beachten. Aufgrund des 

Prüfergebnisses des städtischen Umweltamtes zum Umweltbericht wurde die Einarbeitung von 

zusätzlichen Baumanpflanzungen veranlasst. 

 
Im Teil II der Begründung ist der erstellte Umweltbericht zum Vorhaben bezogenen Bebauungsplan 

Nr. 103-5.1 beigefügt. 

 

 

12. AUSWIRKUNGEN AUF PRIVATE BELANGE 
 

Der Bebauungsplan regelt die absehbaren Erfordernisse für die unter Punkt 7 genannten Ziele. Durch 

die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplans ergeben sich keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der bisher in der Umgebung des Baugebietes 

wohnenden und arbeitenden Menschen. Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu 

erwarten. 

 

13. BODENORDNENDE MAßNAHMEN 
 

Zur Realisierung der geplanten Bebauung durch eine PV – Anlage werden im Plangebiet keine 

bodenordnerischen Maßnahmen erforderlich.  















































NLEGENDE

ZOB / FAmv  -  offener Boden / Rodungsfläche

VPZ / BSiil  -  befestigter Platz / Betonplatten, z.T. Fragmente

VWB / BVw  -  befestigter Platz / geschottert

BI / BSii  -  industrielles Gebäude / Ruine

VWB / BVw  -  Straßen / Plätze aus Betonplatten

GMF / BVw  -  ruderales mesophiles Grünland  

KSm / KSmkm  -  ruderlae Staudenflur, mäßige Verbuschung (10-50%)
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NLEGENDE

ZOB / FAmv  -  offener Boden / Rodungsfläche
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